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(1) Was bedeutet Solarenergie?  
 

Unter der Solarenergie versteht man die natürlich vorhandene Energie der Sonnenstrahlung, 

die sich auf vielfältige Weise nutzen lässt, um Strahlungsenergie (Strom / Wärme) zu erzeugen. 

Solarzellen sind Bauelemente, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln.  

Photovoltaikanlagen sind Anlagen, die mittels Solarzellen einen Teil der Sonnenstrahlung in 

elektrische Energie umwandeln.  

Als Photovoltaik bezeichnet man die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Elektrizität durch 

Solarzellen. 

 

(2) Die größten Vorteile der Photovoltaik  

 

(Quelle: https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/ueberregional/Broschuere_Photovoltaik-in-   

Kommunen_Photovoltaik-Netzwerk-BW.pdf | Seite 4)  
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(3) Die größten Vorteile für eine Gemeinde  

 

(Quelle: https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/ueberregional/Broschuere_Photovoltaik-in-   

Kommunen_Photovoltaik-Netzwerk-BW.pdf | Seite 5)  
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(4) Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
Das Gebäudeenergiegesetz löst die Energieeinsparverordnung (EnEV), sowie das 

Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEG) ab und 

legt in einer verbundenen Vorschrift die energetischen Anforderungen an Gebäude fest.  

Das GEG trat am 1. November 2020 in Kraft.  

Anforderungen des GEG an Neubauten:  

Das Gesetz zielt darauf ab, die Auswirkungen des Energiebedarfs bei einem Neubau zu 

begrenzen. Um dies zu messen, gibt es zwei Berechnungsmethoden. 

(1) Primärenergie (übliche Berechnungsmethode) 

Hierbei werden die Energieträger mit einem bestimmten „Primärenergiefaktor“ multipliziert. 
Holzpellets haben einen besonders günstigen Primärenergiefaktor, Elektrizität aus dem Netz 

schneidet eher schlecht ab.  

Zusätzlich ist vorgeschrieben, dass ein Teil der Energieversorgung über erneuerbare Energien 

zu decken ist. Wenn die Stromerzeugung teilweise durch Photovoltaikanlagen selbst produziert 

wird, kann diese Energie in der Energiebilanz großzügig angerechnet werden. Die 

Anforderungen an das GEG werden hierdurch deutlich leichter erfüllt. Ein Batteriespeicher 

erhöht den Bonus zusätzlich.  
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• Primärenergie: Sie schließt alle Prozesse der Energiebereitstellung ein, vom 

Rohstoffabbau über den Transport bis zur Verwendung im Gebäude. 

• Endenergie: Sie wird dem Gebäude von außen zugeführt.  

• Nutzenergie: Sie wird im Gebäude tatsächlich für den angestrebten Zweck wie 

Raumheizung oder Wassererwärmung verwendet. Dazu zählt auch die "Hilfsenergie", 

also beispielsweise der Strom für Heizungspumpen. 

(2) Treibhausgase 

Dies ist eine alternativ-Methode. Hierbei wird geschaut, ob die zulässige Menge an 

Treibhausgasen, die der Neubau verursacht, zulässig ist. Auch hier wird mit spezifischen 

Faktoren multipliziert.  

Ein Gebäude muss nur die Anforderungen einer der beiden Methoden erfüllen.  

 

Weitere Regelungen und Vorschriften:  

Energieausweis: bei Vermietung oder Verkauf wird ein Energieausweis benötigt. Hier wird die 

energetische Qualität des Gebäudes zusammengefasst. Seit Mai 2014 werden Wohngebäude 

in Effizienzklassen eingestuft.  

Wärmeschutz: Bei der Sanierung muss von einem Sachverständigen für Wärmeschutz eine 

Bestätigung ausgestellt werden, dass das GEG eingehalten wird.  

Heizungsanlagen: Ein Austausch der Öl- und Kohleheizung wird verpflichtend vorgeschrieben. 

Es sei denn der Eigentümer bewohnt das Gebäude bereits seit Februar 2002. Ab 2026 dürfen 

Öl- oder Kohleheizungen nur noch in ganz bestimmten Gebäuden eingebaut werden.  

Klima- und Lüftungsanlagen: Diese müssen künftig regelmäßig geprüft werden.  

Kontrolle: Der Bezirksschornsteinfeger überprüft im Rahmen der Feuerstättenschau, ob alte 

Heizkessel ausgetauscht und die Rohrleitungen gedämmt wurden und ob die 

heizungstechnischen Anlagen dem GEG entsprechen.  
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(5) Solar-Fakten (BUND Rheinland-Pfalz) 
 

Woher kommt der Name „Photovoltaik“?  

Der Name setzt sich aus dem griechischen Wort "photòs" für "Licht" und "Volt", der Maßeinheit 

der elektrischen Spannung zusammen. Als Photovoltaik bezeichnet man die direkte 

Umwandlung von Sonnenlicht in Elektrizität durch Solarzellen. 

Was sind Solarzellen?  

Beim Experimentieren mit elektrochemischen Batterien stellte der damals 19jährige Alexandre 

Bequerel die Zunahme der elektrischen Spannung fest, wenn er die Elektroden mit Licht 

bestrahlte. Die physikalische Ursache lag damals noch im Dunkeln. Für die theoretische 

Erklärung des sogenannten Photoelektrischen Effekts hat Albert Einstein 1921 den Nobelpreis 

für Physik erhalten. Mit dem Beginn der Halbleitertechnik erblickte die erste Solarzelle im Jahr 

1954 das Licht der Welt. 

Moderne Solarzellen bestehen aus Silizium. Heute erreichen Solarzellen einen Wirkungsgrad 

von bis zu 24% und werden zu Solarmodulen in Reihe geschaltet. 

Verbraucht die Herstellung einer Solarzelle nicht mehr Energie, als sie erzeugen kann? 

Die Herstellung von Solarzellen ist energieaufwändig. Allerdings fällt nach der Inbetriebnahme 

kein weiterer Verbrauch von Energieträgern an. Laut Untersuchungen dauert es ca. 1 bis max. 

3 Jahre, bis die Solaranlage die für ihre Herstellung benötigte Energie wieder zurückgeliefert 

hat. 

Reicht die Sonnenenergie bei uns aus, um unseren Energiebedarf zu decken? 

Pro Jahr erreicht Deutschland eine solare Energiemenge von 380 Billionen Kilowattstunden. 

Das ist sogar mehr als der Primärenergiebedarf der ganzen Erde. Auch ohne Solarzellen und 

Solarthermische Anlagen gibt es eine natürliche Nutzung von Sonnenenergie: durch 

Erwärmung unserer Gebäude, die Trocknung unserer Wäsche, das Pflanzenwachstum und 

durch den Antrieb des Wetters. 
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(6) Photovoltaik und Dachausrichtung 

 

Grundsätzlich ist bekannt, dass eine Südausrichtung von Dachflächen besonders viel 

Sonnenstrahlung bedeutet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine anderen Dachausrichtungen 

in Frage kommen.  

Neben der Dachausrichtung nach Nord, Ost, Süd oder West ist die Verschattung durch Bäume 

oder sonstige (vorhandene oder geplante Nachbar-) Gebäude zu berücksichtigen.  

Außerdem spielt die Dachneigung bei der Errichtung und dem Ertrag einer Photovoltaikanlage 

eine zusätzliche, wichtige Rolle.  

In den nachfolgenden Grafiken ist deutlich zu erkennen, dass nicht nur bei einer Südausrichtung 

ein Ertrag durch eine Photovoltaikanlage erreicht werden kann.  

 

 

https://endorado.at/einstrahlungsscheibe 



  Stand: September 2022 

   

 
9 

 

https://www.rechnerphotovoltaik.de/photovoltaik/voraussetzungen/dachausrichtung 

 

Hier kann z.B. auch bei einer Nord-Ost oder Nord-West Dachausrichtung und einer 

Dachneigung von 30° (+/-) 75% des maximal möglichen Ertrags erreicht werden.  

(7) Beispielhafte Darstellung und Berechnung eines 

Einfamilienwohnhauses (Neubau) mit einer Photovoltaikanlage 

 

Bei einem 4-Personenhaushalt kann von einem Stromverbrauch von ca. 3.500kw/h 

ausgegangen werden. Des Weiteren werden in etwa 5.600 kWh / Jahr für eine Wärmepumpe 

benötigt. In Summe sind somit für ein durchschnittliches Einfamilienwohnhaus mit 160m² 

Wohnfläche und 4 Personen 9.100 kWh Energie für den Eigenbedarf notwendig.  
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Als Faustregel gilt, dass man mit einer Anlage (z.B. 10kWp / 60m² Dachfläche) den 

Jahresstromverbrauch theoretisch abdecken kann (z.B. 10.000 kWh). Hierbei geht man davon 

aus, dass bei einem kWp-Anlagenleistung etwa 1.000 kWh Solarstromertrag pro Jahr gewonnen 

werden kann. Eine Vollversorgung ist so allerdings nicht möglich, da der Strom meist dann 

erzeugt wird, wenn der Verbrauch gering ist und umgekehrt.    

(https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/ertrag/)                 

Typischerweise liegt der Eigenverbrauchsanteil eines Haushaltes mit Photovoltaikanlagen 

(ohne Speicher) bei 20 – 30 %.  

Beispielrechnung Einfamilienwohnhaus 
 

10kWp * 1500€/ kWp = 15.000€ - Abschreibung auf 15 Jahre = 1000€ / Jahr 

Der Eigenverbrauchsanteil liegt bei durchschnittlich 25%. Bei jährlich 10.000 kWh 

Solarstromertrag liegt der Eigenverbrauchsanteil somit bei 2.500 kWh.  

Einnahmen Eigenverbrauch: 

Ertrag * Eigenverbrauchsanteil * Strompreis   = Einnahmen Eigenverbrauch 

10.000 kWh * 0,25 kWh (25%) * 0,30 €    = 750€  

Die Einnahmen aus der Einspeisung überschüssigen Solarstroms ins Netz ergeben sich 

nachfolgender Formel: 

Einnahmen Einspeisung 

Ertrag * (1- Eigenverbrauchsanteil) * Einspeisevergütung (Stand 05.05.2022)  = Einnahmen Einspeisung 

10.000 kWh * (1-0,25) * 0,653 (Stand 05.05.2022) / kWh    = 489 €  

Die Gesamteinnahmen betragen also 1239€ und liegen über den jährlichen Kosten sodass sich 
die Anlage in max. 15 Jahren amortisiert.  
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Photovoltaik bei Mehrfamilienwohnhäusern / Mieterstrommodell 
Bei Mehrfamilienwohnhäusern wird abhängig von der Größe der Anlage zwischen 2,1 bis 3,8 

Cent pro Kilowattstunde gefördert. Um den Strom zu erfassen ist es hier notwendig, zusätzliche 

Stromzähler einzubauen.  

Beim Mieterstrom liefert der Betreiber einer Photovoltaikanlage (meist der Vermieter) dem 

jeweiligen Mieter den Solarstrom. Überschüssiger Strom wird dann ins öffentliche Netz 

eingespeist. Für den Strom, der an den Mieter geliefert wird, erhält der Betreiber den 

Strompreis plus einen gesetzlich geregelten Förderbetrag.  

 

(https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-voraussetzungen/photovoltaikanlage-aufstellmoeglichkeiten/photovoltaik-im-

mehrfamilienhaus) 

 

  

Info: Noch im Jahr 2022 plant die Bundesregierung eine auskömmliche Förderung für 

Photovoltaikanlagen, die den Solarstrom vollständig ins Netz einspeisen.   

Info: Das aktuell benannte „Osterpaket“ soll ebenfalls Verbesserungen im Bereich des 
Mieterstroms geben.   



  Stand: September 2022 

   

 
12 

 

(8) Beispielhafte Darstellung und Berechnung auf Grundlage einer 

Datenerhebung aus einem Wohngebiet in Kuhardt (Bebauung ab 2018) 
 

Zahlen des Neubaugebiets Sonnenweg, Kuhardt   

Wohn-

fläche 

Dachfläche 

(m²) 

Ausrichtung 

Dach 

Dachform Dach-

neigung 

50% 

Dachfläche 

(m²) 

kWp bei 50% 

Festsetzung* 

224 144 - Zeltdach 25° 72 m² 12 kWp 

176 113 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 25° 56 m² 9 kWp 

219 126 Nordwest/ 

Südost 

Satteldach 35° 63 m² 10 kWp 

160 101 Nordwest/ 

Südost 

Satteldach 35° 50 m² 8 kWp 

365 244 Nordwest/ 

Südost 

Satteldach 35° 122 m² 20 kWp 

102 104 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 22° 52 m² 8 kWp 

156 101 Nordwest/ 

Südost 

Satteldach 38° 51 m² 8 kWp 

190 126 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 30° 63 m² 10 kWp 

150 102 Nordost/ 

Südwest  

Satteldach 40° 51 m² 8 kWp 

212 152 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 38° 76 m² 12 kWp 

205 125 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 35° 62 m² 10 kWp 

140 98 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 40° 49 m² 8 kWp 

169 108 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 32° 54 m² 8 kWp  

189 148 Nordwest/ 

Südost 

Satteldach - 74 m² 12 kWp 

196 202 - Flachdach - 101 m² 16 kWp 

k.A. 96 Nordost/ 

Südwest 

Walmdach 23° 48 m² 8 kWp 

206 131 Nordost/ 

Südwest 

Satteldach 20° 66 m² 11 kWp 

 
*6m² = 1 kWp 

  



  Stand: September 2022 

   

 
13 

 

Zusammenfassung:  

Für das Wohngebiet „Sonnenweg“ in Kuhardt wurde gem. Bebauungsplan die Möglichkeit zur 
Errichtung von Flach-, Sattel-, Krüppelwalm-, Walm-, Zelt- und versetzten Pultdächern gegeben. 

Der Großteil der Wohngebäude wurde mit einem typischen Satteldach errichtet. 

Für die Dachausrichtung wurde von insgesamt 15 Gebäuden, 10-mal die Nordost / 

Südwestausrichtung und 5-mal die Nordwest/ Südost Ausrichtung gewählt.  

Dachausrichtung Dachneigung Max. Ertrag 

Dachseite 1 in % 

Max. Ertrag 

Dachseite 2 in % 

- 25° - - 

Nordost/ 

Südwest 

25° 70 95 

Nordwest/ Südost 35° 65 95 

Nordwest/ Südost 35° 65 95 

Nordwest/ Südost 35° 65 95 

Nordost/ 

Südwest 

22° 74 91 

Nordwest/ Südost 38° 63 95 

Nordost/ 

Südwest 

30° 66 95 

Nordost/ 

Südwest  

40° 60 93 

Nordost/ 

Südwest 

38° 60 93 

Nordost/ 

Südwest 

35° 65 95 

Nordost/ 

Südwest 

40° 60 93 

Nordost/ 

Südwest 

32° 66 95 

Nordwest/ Südost -   

- -   

Nordost/ Südwest 23° 75 95 

Nordost/ Südwest 20° 75 93 

  
Betrachtet man die max. möglichen Erträge der hier verglichenen Dachneigungen und 

Dachausrichtungen, kommt man zu dem Ergebnis, dass sowohl bei Nord/ Süd, als auch bei 

Ost/West - Ausrichtungen ein guter Ertrag einer Photovoltaikanlage gegeben ist.  
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(9) Beispielhafte Darstellung und Berechnung auf Grundlage einer 

Datenerhebung aus einem Wohngebiet in Rülzheim (Bebauung ab 

2017) 
 

Zahlen des Neubaugebiets Schwester-Katharina-Weg, Rülzheim  

Wohn-

fläche 

Dachfläche 

(m²) 

Ausrichtung 

Dach 

Dachform Dach-

neigung 

50% 

Dachfläche 

(m²) 

kWp bei 50% 

Festsetzung* 

143,76 143,76 - Zeltdach 25° 72 m² 12 kWp 

276,69 210,89 Nord-Süd Satteldach 25° 105 m² 17 kWp 

158,65 128,47 Nord-Süd Walmdach 25° 64 m² 10 kWp 

185,04 116,75 Ost-West Satteldach 35° 58 m² 9 kWp 

149,75 89,06 Ost-West Satteldach 38° 45 m² 7 kWp 

170,84 134,82 Ost-West Satteldach 38° 67 m² 11 kWp 

90,80 124,12 Nord-Süd Satteldach 32° 62 m² 10 kWp 

185,59 120,78 Nord-Süd Satteldach 32° 60 m² 10 kWp 

159,23 110,48 Nord-Süd Satteldach 38° 55 m² 9 kWp 

185,34 119,90 Nord-Süd Satteldach 38° 60 m² 10 kWp 

165,72 94,3 Nord-Süd Satteldach 35° 47 m² 7 kWp 

109,48 154,42 Nord-Süd Walmdach 25° 77 m² 12 kWp 

145,09 162,5 - Walmdach 20° 81 m² 13 kWp 

119,97 77,52 Nord-Süd Satteldach 45° 39 m² 6 kWp 

125,85 100,85 Nord-Süd Satteldach 38° 50 m² 8 kWp 

 
*6m² = 1 kWp 
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(10) Zahlen der Verbandsgemeinde Rülzheim 

 

Photovoltaikanlagen im Verbandsgemeindegebiet   

 Laut 

Marktstammdatenregister  

(MaStR) Stand 2.2.2022 

Statistik EEG-Stromeinspeisung von 2020  

Ortsgemeinde Anzahl der 

Anlagen 

Installierte 

Leistung 

(kW) 

Anzahl der 

Anlagen 

Installierte 

Leistung 

(kW) 

Ins öffentl. Stromnetz 

eingespeiste 

Strommenge in kWh 

(ohne Eigenverbrauch) 

Hördt 131 2.083 149 2.123 1.875.438 

Kuhardt 96 1.140 87 1.036 930.304 

Leimersheim 111 2.754 100 968 814.589 

Rülzheim 236 3.353 273 4.120 2.919.969 

VG gesamt 574 9.330 609 8.248 6.540.300 

 

Die hier vorliegenden Daten zeigen neben den Zahlen aus dem Marktstammdatenregister der 

Energieagentur Rheinland-Pfalz, die Zahlen / Auswertung der Stromeinspeisung aus EEG-

geförderten Anlagen für das Jahr 2020. Die deutliche Leistungsabweichung der Ortsgemeinde 

Leimersheim resultiert daraus, dass dort zwischenzeitlich drei große PV-Anlagen in Betrieb 

genommen wurden. 2020 eine mit 739 kW und eine mit 124 kW. Eine weitere Anlage mit 739 

kW wurde noch 2021 gebaut.  

Vergleicht man hierzu die Zahlen mit den tatsächlich vorhandenen (Wohn-)Gebäuden in den 

Gemeinden, wird der aktuelle %-Satz der bereits heute mit Photovoltaikanlagen genutzten 

Dachflächen erkennbar.  

 Gebäude mit Wohnraum 
(Statistische Ämter des Bundes und der Länder)  

Statistik EEG-Stromeinspeisung 

von 2020  

Ortsgemeinde Gebäudeanzahl Anzahl der PV-Anlagen Belegungsquote in % 

Hördt 900 131 7% 

Kuhardt 663 96 7% 

Leimersheim 941 111 8% 

Rülzheim 2409 236 10% 

VG gesamt 4913 574 im Schnitt 8%  

 

Die hier genannten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die vorhandenen Wohngebäude der 

Ortsgemeinden. Die angegebenen PV-Anlagen befinden sich jedoch z.T. auch auf gewerblich 

genutzten Gebäuden, weshalb von einer Abweichung der Belegungszahlen ausgegangen 

werden kann.  
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Die ebenfalls durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz ausgearbeitete Potenzial-Darstellung 

für das Verbandsgemeindegebiet sieht wie folgt aus:  

 

Potenzial Photovoltaik  

 

 

Potenzial durch Dachflächen-Photovoltaik 

 

Diese Grafik vergleicht die Emissionsmengen des gesamten Stromverbrauchs in der 

Verbandsgemeinde Rülzheim mit den Emissionen, die durch Photovoltaikanlagen vermieden 

werden, indem konventionell erzeugter Strom ersetzt wird. Das Minderungspotenzial 

errechnet sich aus den Strommengen, die zusätzliche Dachflächen-Photovoltaikanlagen 

produzieren können und stammt aus dem Solarkataster Rheinland-Pfalz.  
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Stromverbrauch nach Verbrauchergruppen  

 

Schaut man sich den Stromverbrauch nach Verbrauchergruppen an, so ist deutlich zu erkennen, 

dass im Verbandsgemeindegebiet Rülzheim (Daten: Energieatlas RLP) 60% des 

Stromverbrauchs durch private Haushalte genutzt wird.      

Dies ist ein eindeutiger Faktor dafür, dass die Ortsgemeinde Rülzheim mit der Prüfung der 

Möglichkeiten zur gesetzlichen Verankerung und somit der Schaffung von Photovoltaikanlagen 

einen positiven Beitrag zur Energiewende beisteuern kann.  
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(11) Zahlen der Ortsgemeinde Rülzheim 
 

In den Jahren 2000 bis 2021 wurden bei den Gemeindewerken Rülzheim insgesamt 303 

Photovoltaikanlagen gemeldet. (Die Einspeisemenge aus dem Jahr 2021 betrug 2782897,851 

kWh.) 

PV-Anlagen in Rülzheim  
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(12) Photovoltaik & Baurecht   
 

Gemäß „ 62 Abs. 1 Nr. 2 e LBauO sind „Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an 

und auf Dach- und Außenwandflächen ausgenommen bei Hochhäusern sowie damit 

verbundene Nutzungsänderungen baulicher Anlagen; gebäudeunabhängige Anlagen zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergie mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m  

in Gewerbe- und Industriegebieten;…“ genehmigungsfrei.  

 

(13) Gesetzliche Verankerung zur Schaffung von Photovoltaik-Anlagen 

in Neubaugebieten 
 

Kommunen spielen beim Ausbau der Solarenergie eine wichtige Rolle. Sie können sowohl im 

eigenen Gebäudebestand und -Neubau als auch bei der Gestaltung von Neubaugebieten mit 

privaten Wohnungsbauten eine Steuerungsfunktion übernehmen.  

Die Gemeinde Rülzheim hat dahingehend bei der Neuausweisung des Baugebiets „Südhang“ 
verschiedene Möglichkeiten ihre Steuerungsfunktion zum Voranbringen der Energiewende zu 

nutzen: 

 

Bauleitplanung 

 

Ein wesentliches Element ist die Bauleitplanung. Durch den § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB wird die 

Möglichkeit gegeben, dass Kommunen für neue Baugebiete eine verbindliche Vorschrift zur 

Installation von PV-Anlagen treffen können.  

In § 9 Abs. 1 Nr. 23b heißt es wörtlich: „Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen 

festgesetzt werden: Gebiete in denen (…) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten 
sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die 

Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen“.  

Erforderlichkeit / Festsetzungsinteresse  

Die Verbandsgemeinde Rülzheim hat bereits mit der Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes 

begonnen um als Kommune einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und in vielen 

Bereichen Vor- und Leitbildfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wahrzunehmen. 

Das Klimaschutzkonzept sieht es vor, kommunale Klimaschutzaktivitäten auszubauen und 

umzusetzen.  

Mittels der in diesem Konzept erläuterten baurechtlichen Möglichkeiten zur verpflichtenden 

Errichtung von Photovoltaikanlagen kann die Verbandsgemeinde und insbesondere die 

Ortsgemeinden, die eignen Klimaschutzziele weiterverfolgen und gleichzeitig die Bürgerinnen 
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und Bürger in die Klimaschutzaktivitäten - die für einen ausreichenden zukunftsorientierten 

Klimaschutz notwendig sind - einbinden.  

Bei einer Verankerung der Solarpflicht mittels der Bauleitplanung ist insbesondere zu beachten, 

dass die städtebauliche Konzeption verhältnismäßig sein muss. Eine schlüssige städtebauliche 

Begründung ist unbedingt notwendig um unverhältnismäßige Eingriffe in das Grundrecht der 

Eigentumsfreiheit / der Baufreiheit zu vermeiden. Hierzu gehört eine ausreichende Prüfung 

eines städtebaulichen Konzeptes für ein neues Baugebiet, bei dem z.B. auf die Herstellung 

passender Baufenster geachtet wird (Thema: gegenseitige Verschattung). 

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Niedersachsen hat hierzu eine 

Musterbegründung zur Unterstützung der Kommunen aufgestellt. (https://www.klimaschutz-

niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2021-03-

04_MusterSolarpflichtBebauungsplaene.pdf ) 

Folgende Punkte sind (abgeleitet aus der Musterbegründung zur Unterstützung der 

Kommunen) für die Verbandsgemeinde Rülzheim zur Nutzung der Solarenergie zu beachten: 

➢ Der nutzbare Teil der Dachfläche ist in einem Ausschlussverfahren zu ermitteln und 

detailliert zu beschreiben.  

➢ Eine Prüfung zur Nutzung von Solarwärme als Alternative wird empfohlen, um dem 

Bauherrn eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten.  

➢ Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist im jeweiligen Baugebiet vorab vorzunehmen. 

➢ Konkrete Vorgaben zur Art und Weise des Betriebs der Solaranlage sollten nicht 

gemacht werden, um dem Grundstückseigentümer selbst zu überlassen, ob er die 

Stromerzeugung für die Eigenversorgung, für die Allgemeinheit oder in Kombination 

einsetzten möchte.  

Städtebauliche Gründe zur Solarfestsetzung im Bebauungsplan:   

➢ Erreichen der im Klimaschutzkonzept gefassten Ziele zur Reduzierung der CO2-

Emissionen. 

➢ Schaffung der Versorgungssicherheit der lokalen Energieversorgung. 

➢ Aufbau lokaler Wertschöpfung durch heimische erneuerbare Energien. 

➢ Reduktion von Luftschadstoffen. 

➢ Beitrag zur Verlangsamung des (globalen) Klimawandels und der damit lokal 

bedrohlichen Auswirkungen auf die Sicherheit der Bevölkerung. 

Vorteile Nachteile 

▪ Festsetzungen im Bebauungsplan 

gelten für alle Bauherren des 

Neubaugebiets.  

▪ Die Vorgaben sind im Rahmen des 

Bauantragsverfahrens einfach zu 

prüfen. 

▪ Baurecht gilt für die nächsten 

Jahrzehnte und kann nur mit hohem 

Aufwand angepasst werden. Durch 

die schnelle technische Entwicklung 

können ggfs. Festsetzungen im 

Bebauungsplan schon in ein paar 

Jahren überholt sein. 
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Städtebaulicher Vertrag  

 

Eine andere rechtliche Möglichkeit für Kommunen bieten die städtebaulichen Verträge, die 

nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 und 5 BauGB zwischen Gemeinde und Grundstückskäufer getroffen 

werden können.  

Eine Beispielhafte Regelung kann z.B. sein:  

„Die Kommune (...) verfolgt mit ihren städtebaulichen Planungen das Ziel, die lokale 
Energieversorgung möglichst auf der Grundlage erneuerbarer Energien sicherzustellen. 

Entsprechend dieser Zielsetzung sind die Dachflächen der Gebäude im Plangebiet zu einem 

Anteil von mindestens XY % mit Solaranlagen zur dezentralen Erzeugung von Strom oder Wärme 

auszustatten.“ 

Vorteile Nachteile 

▪ Gemeinde kann auch bei nicht im 

Eigentum befindlichen Grundstücken 

im Rahmen der Bauleitplanung 

verbindliche Vorgaben mit Investoren 

vereinbaren.  

▪ Wird zumeist mit Investoren, nicht 

mit privaten Bauherrn 

abgeschlossen. 

▪ Aufstellung dieses Vertrags in 

Verbindung mit einem 

Bebauungsplanverfahren 

 

Privatrechtliche Grundstückskaufverträge  

 

Eine dritte Möglichkeit sind privatrechtliche Grundstückskaufverträge. Diese sind möglich, 

wenn die Gemeinde Eigentümerin der Grundstücke des Plangebietes ist. So kann in den 

Grundstückskaufverträgen verpflichtend festgeschrieben werden, dass Photovoltaikanlagen 

installiert und / oder andere Baustandards (KfW 40, Passivhausstandard) eingehalten werden 

müssen.  

Vorteile Nachteile 

▪ Klare, schriftliche Festsetzung der 

genauen Photovoltaik-Pflicht inkl. 

Anlagengröße oder kwP-Zahl.  

▪ Nur bei gemeindeeigenen 

Grundstücken möglich. 

▪ Bei Neubaugebieten würden Käufer 

von gemeindeeigenen Grundstücken 

„gegängelt“, hingegen müssten sich 
Käufer privater Grundstücke an keine 

Pflichten halten. 

▪ Eine Rückabwicklung bei 

Nichteinhaltung der Verpflichtungen 

nicht einfach möglich, wenn das 

Wohnhaus schon gebaut wurde. 
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(14) Umsetzungsmöglichkeiten 

Umsetzung in Neubaugebieten allgemein 
Um das städtebauliche Ziel eines klimaneutralen Wohngebiets zu erreichen, bedarf es 

verschiedener verbindlicher Vereinbarungen.   

Klimaneutralität bedeutet, dass die CO2 Emissionen im Gebiet durch den Wärmebedarf und 

den benötigten Haushaltsstrom gleich Null sind (somit auch die Straßenbeleuchtung im Gebiet 

durch die vorhandene Bebauung und deren Photovoltaikanlagen mitbetrieben wird).   

 

Erreicht wird dies, indem:  

- die Gebäude die gesetzlichen Vorgaben im Blick auf den Primärenergiebedarf und den 

Transmissionswärmeverlust unterschreiten, der Wärmebedarf also erheblich reduziert wird 

und  

- die CO2-Emissionen, die durch die Wärmeerzeugung und den benötigten Haushaltsstrom 

verursacht werden, durch auf dem Baugrundstück erzeugten regenerativen Strom bilanziell 

ausgeglichen werden. 

Da in den meisten Neubaugebieten nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich alle 

Grundstücke im Eigentum der Gemeinde befinden, eignet sich die Möglichkeit der Festsetzung 

in einem Bebauungsplan.  

Wie bereits allgemein unter Punkt 13 dieses Solar-Papers beschrieben, sind die wesentlichen 

Vorteile:  

• Festsetzungen im Bebauungsplan gelten für alle Bauherren des Neubaugebiets.  

• Die Vorgaben sind im Rahmen des Bauantragsverfahrens einfach zu prüfen 

 

Nach einem ausführlichen Erfahrungsaustausch mit einigen Gemeinden und Städten 

(Kaiserslautern, Marburg, Wörrstadt) kann als einheitlicher Tenor zusammengefasst werden:  

- die Festsetzung in einem Bebauungsplan bedarf einer ausreichenden rechtlichen 

Grundlage (Beispielhafte Festsetzung aus Kaiserslautern in Kapitel 15 anbei) 

- ein Energiekonzept als Grundlage wird empfohlen  

- keine bis kaum beantragte Ausnahmen 

- keine negativen Erfahrungen mit Bauherren oder Architekten hinsichtlich einer 

Verweigerung der Umsetzung / Klage / Beschwerde 
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Umsetzung im aktuellen Neubaugebiet | Südhang:  
Für das Quartier „Südhang“ ergibt sich der Vorteil, dass die Fläche zu 100% im Eigentum der 

Gemeinde ist und Rülzheim dadurch das Instrument der privatrechtlichen 

Grundstückskaufverträge nutzen könnte und hierdurch verpflichtend festschreiben kann, dass 

Photovoltaikanlagen (bspw. zu 45% der geeigneten Dachflächen) auf dem Wohngebäude 

errichtet werden müssen.  

Vertragsbeispiel: Der Käufer verpflichtet sich, innerhalb der Frist von x Monaten, auf mind.  

45 % der geeigneten Dachfläche des von ihm zu errichtenden Wohngebäudes solarenergetische 

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie (Wasser und/oder Strom) zu errichten und für die Dauer 

zu nutzen bzw. nutzen zu lassen. Geeignet sind Dachflächen, die nach Osten, Süden und Westen 

ausgerichtet sind, da die Anlage dort einen größeren Prozentsatz des Energieertrags erbringt. 

Mittels dem Solarkataster Rheinland-Pfalz kann hierzu in wenigen Schritten ein Vorab-Check 

vorgenommen werden, ob sich das Dach für eine Photovoltaikanlage eignet.  

(https://solarkataster.rlp.de/start)  

 

Ebenso wäre die Festsetzung im Bebauungsplan eine Möglichkeit die im Rahmen der 

Bauantragstellung / Bearbeitung gut geprüft werden kann.  

Als Beispiel dient auch hier die Festsetzung aus dem Bebauungsplan Kaiserslautern (Kapitel 15).  
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(15) Praxisbeispiele  

Bebauungsplan „Königstraße – Albert-Schweitzer-Straße – Pfaffstraße“ Kaiserslautern 
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Beispiele aus Baden-Württemberg 

 

Bei einem persönlichen Erfahrungsaustausch hat die Stadt Waiblingen berichtet, dass ein 

formaler Gemeinderatsbeschluss nicht notwendig war. Der Rat hat die Aufbauverpflichtung 

von Anfang an mitgetragen und in Bebauungsplänen, städtebaulichen oder 

Grundstückskaufverträgen verankert. 

Die Aufbauverpflichtung geht aufgrund einer fachlichen Empfehlung von 50% der geeigneten 

Dachflächen aus.  
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(16) Ausblick   

 
Im September 2021 hat der rheinlandpfälzische Landtag das Landessolargesetzt (LSolarG) 

verabschiedet. Somit wird ab dem 1. Januar 2023 eine Pflicht zur Installation von 

Photovoltaikanlagen auf Dächern (mit mehr als 100 qm Nutzfläche + Parkplätze ab 50m²) von 

Gewerbeneubauten eingeführt.  

Ob eine entsprechende Solarpflicht ebenfalls für private Bauvorhaben kommen wird, bleibt 

abzuwarten. Eine vorausschauende, durch die Gemeinde angestrebte Planung ist trotz bzw. 

gerade wegen einer möglichen bundesweiten Vorschrift zu empfehlen und voranzutreiben. 
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